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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §21;

1. EStG 1988 § 21 heute

2. EStG 1988 § 21 gültig ab 30.10.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 103/2019

3. EStG 1988 § 21 gültig von 30.07.1988 bis 29.10.2019

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2003/15/0062 E 30. März 2006 VwSlg 8126 F/2006 RS 1

Stammrechtssatz

Die Nutzungsüberlassung von Teilen eines zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb gehörenden Grundstückes

erfolgt im Rahmen dieses land- und forstwirtschaftlichen Betriebes, wenn es sich entweder um eine bloß

vorübergehende Maßnahme handelt oder wenn der Nutzungsüberlasser auf der überlassenen Fläche weiterhin eine

dem Hauptzweck des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes entsprechende, wirtschaftlich ins Gewicht fallende

Tätigkeit entfaltet (Hinweis E 24. Mai 1993, 92/15/0009). Wird dagegen eine zu einem land- und forstwirtschaftlichen

Betrieb gehörende GrundstücksBäche oder ein Teil derselben auf Dauer nicht mehr landwirtschaftlich genutzt, gehört

sie auch nicht mehr zum Betriebsvermögen. Hingegen verbleibt die GrundstücksBäche weiterhin Betriebsvermögen,

wenn sie nur zeitweise und zwar außerhalb der Vegetationszeit anderweitig genutzt wird, beispielsweise als Schipiste

(Hinweis E 5. März 1981, 1404/80; E 19. Februar 1985, 84/14/0107). Wird daher die Nutzung eines Grundstückes als

land- und forstwirtschaftliches Betriebsvermögen durch eine anderweitige Nutzung nicht wesentlich beeinträchtigt,

sodass nach der VerkehrsauCassung nach wie vor davon auszugehen ist, dass das Grundstück einem land- und

forstwirtschaftlichen Betrieb zugehört, sind die aus der Überlassung erzielten Einkünfte solche aus Land- und

Forstwirtschaft (Hinweis E 24. Mai 1993, 92/15/0009).
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